
 

  

S 5 U 230/19

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Freistaat Sachsen
Sozialgericht Sächsisches Landessozialgericht
Sachgebiet Unfallversicherung
Abteilung -
Kategorie Urteil
Bemerkung Zur Frage, welches Satzungsrecht bei

Überweisung eines Unternehmens
anzuwenden ist, wenn der Leistungsfall vor
der Wirksamkeit der Überweisung liegt, das
Verwaltungsverfahren aber erst nach der
Überweisung abgeschlossen wird

Rechtskraft -
Deskriptoren Entschädigungslast,

Höchstjahresarbeitsverdienst, Höchst-JAV,
Leistungsfall, Leistungsfallprinzip,
Rentenanpassung, Überweisung,
Überweisungsbescheid, wohlerworben,
wohlerworbene Rechte,
Zuständigkeitswechsel

Leitsätze 1. Bei Überweisung eines Unternehmens hat
die nach § 137 Abs. 1 Satz 1 SGB VII
zuständig gewordene aufnehmende
Berufsgenossenschaft die zum Zeitpunkt des
Zuständigkeitswechsels noch nicht
abgeschlossenen Verfahren zu Ende zu
führen und die sich hieraus ergebenden
Leistungen für Zeiträume vor dem formalen
Zuständigkeitswechsel zu erbringen.

 

2. Bei der Berechnung der Verletztenrente ist
auf das zum Zeitpunkt des Leistungsfalls
geltende Satzungsrecht abzustellen. Liegt der
Leistungsfall vor dem Zeitpunkt des
Zuständigkeitswechsels nach § 137 Abs. 1
Satz 1 SGB VII, ist das Satzungsrecht der
abgebenden Berufsgenossenschaft
einschließlich des dort bestimmten Höchst-
JAV zugrunde zu legen. 

 

3. Mit einer wirksamen Überweisung eines
Unternehmens an eine andere
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Berufsgenossenschaft gehen die
Entschädigungslasten über; das zukünftige
Versicherungsverhältnis richtet sich jedoch
nach dem Recht der übernehmenden
Berufsgenossenschaft. Dies hat wiederum zur
Folge, daß zukünftige Rentenanpassungen
unter Wahrung des Besitzstandes nur noch
unter Berücksichtigung des Satzungsrechts
der neuen Berufsgenossenschaft zu erfolgen
haben (BSG,  Urteil vom 29.11.1990 – 2 RU
15/90).

Normenkette § 137 Abs. 1 Satz 1 SGB 7, § 137 Abs. 2 Satz 1
SGB 7, § 137 SGB 7, § 40 Abs. 1 SGB 1, § 56
Abs. 1 Satz 1 SGB 7, § 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB 7, 
§ 72 SGB 7, § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB 7, § 85
Abs. 2 Satz 1 SGB 7, § 95 Abs. 1 Satz 1 SGB 7
, § 95 Abs. 2 Satz 1 SGB 7, § 95 Abs. 2 Satz 2
SGB 7

1. Instanz

Aktenzeichen S 5 U 230/19
Datum 16.03.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 6 U 67/20
Datum 20.03.2023

3. Instanz

Datum -

I. Der Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Dresden vom 16. MÃ¤rz 2020 wird
aufgehoben. Die Beklagte wird unter AbÃ¤nderung der Bescheide vom 28. MÃ¤rz
2019 und 25. Juli 2019 jeweils in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom
18.Â September 2019 und unter AbÃ¤nderung der Rentenanpassungsmitteilungen
zum 01. Juli 2020 und 01. Juli 2021 verurteilt, dem KlÃ¤ger ab 09. Juli 2018 eine
hÃ¶here Verletztenrente unter Zugrundelegung eines Jahresarbeitsverdienstes in
HÃ¶he von 84.000,00 EUR zu gewÃ¤hren. Im Ã�brigen wird die Berufung
zurÃ¼ckgewiesen und die Klage abgewiesen. 

II. Die Beklagte hat dem KlÃ¤ger in beiden Instanzen 90 % seiner auÃ�ergerichtlichen
Kosten zu erstatten.

III. Die Revision wird zugelassen.

Â 

Â 

Â 

Tatbestand

                             2 / 15

https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20RU%2015/90
https://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=2%20RU%2015/90
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/137.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/137.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/137.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/137.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_I/40.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/56.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/56.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/72.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/72.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/82.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/85.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/85.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/95.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/95.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/95.html
https://dejure.org/gesetze/SGB_VII/95.html


 

Â 

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die HÃ¶he der Verletztenrente des KlÃ¤gers und hier
darÃ¼ber, welcher Jahresarbeitsverdienst (JAV) der Berechnung der Rente zugrunde zu
legen ist. 

Â 

Der im Jahre 1963 geborene KlÃ¤ger war bei der Zâ�¦. Â GmbH (Arbeitgeberin) als
AuÃ�endienstmitarbeiter beschÃ¤ftigt. In dem Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
erzielte er ein Arbeitsentgelt i.Â H. von 96.063,81 â�¬, darunter einen Betrag i.Â H. von
3.298,35Â â�¬ als Weihnachtszuwendung, einen Betrag i.Â H. von 4.374,10 â�¬ als
Urlaubsgeld und einen Betrag i.Â H. von 12.000,00 â�¬ als Erfolgsbeteiligung. 

Â 

Im Rahmen einer Kundenreise nach Ã�sterreich, die auch Produktvorstellungen/-schulungen
umfasste, blieb der KlÃ¤ger am 12.01.2017 im Einstiegsbereich eines Skilifts mit dem
linken Ski in einem Schneehaufen hÃ¤ngen und stÃ¼rzte auf die linke Schulter. Am
13.01.2017 erfolgte wegen einer Fraktur des proximalen Endes des Humerus eine offene
Reposition mit Osteosynthese. In der Folge musste sich der KlÃ¤ger in Deutschland vier
weiteren Operationen, zwei stationÃ¤ren RehabilitationsmaÃ�nahmen und umfangreichen
physiotherapeutischen MaÃ�nahmen unterziehen. Der KlÃ¤ger war aufgrund dessen bis
zum 08.07.2018 arbeitsunfÃ¤hig und nahm am 09.07.2018 seine Arbeit wieder auf. 

Â 

Die zum Zeitpunkt des Unfalls fÃ¼r das Unternehmen der Arbeitgeberin zustÃ¤ndige â��
durch Beschluss des Senats vom 15.11.2022 â�� beigeladene Berufsgenossenschaft Holz
und Metall leitete das Feststellungsverfahren ein, zog medizinische Unterlagen ein und
veranlasste ein 1. Rentengutachten auf unfallchirurgischem Fachgebiet bei Dr. Yâ�¦. .
Dieser schÃ¤tzte in seinem am 06.08.2018 erstellten Gutachten vom 24.08.2018 die
unfallbedingte Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) auf unfallchirurgischem Fachgebiet
auf 20 v.Â H. In einem Gutachten vom 30.11.2018 diagnostizierte Prof. Dr. Xâ�¦. Â auf
neurologischem Fachgebiet eine TeilschÃ¤digung des Musculus deltoideus mit sensiblen
AusfÃ¤llen, welche er mit einer MdE von 10 v.Â H. bewertete, woraufhin Dr. Yâ�¦. Â in
ErgÃ¤nzung zum 1.Â Rentengutachten am 29.01.2019 eine Gesamt-MdE von 25Â v.Â H.
vorschlug.

Â 

Mit Ã�berweisungsbescheid vom 10.09.2018 teilte die Beigeladene der Arbeitgeberin mit,
dass sich die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r ihr Unternehmen geÃ¤ndert habe und dass mit Wirkung
vom 01.01.2019 die Beklagte der fÃ¼r ihr Unternehmen zustÃ¤ndige TrÃ¤ger der
gesetzlichen Unfallversicherung sei. Grund der Ã�berweisung war eine
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Schwerpunktverlagerung der BetriebstÃ¤tigkeit der Arbeitgeberin. Die Arbeitgeberin legte
keinen Widerspruch gegen den mit einer ordnungsgemÃ¤Ã�en Rechtsbehelfsbelehrung
versehenen Bescheid vom 10.09.2018 ein. Die Beklagte erklÃ¤rte mit Schreiben vom
05.09.2018 und 10.01.2019 ihr Einvernehmen mit der Ã�berweisung. Mit Schreiben der
Beigeladenen vom 08.01.2019 und Schreiben der Beklagten vom 20.03.2019 wurde der
KlÃ¤ger Ã¼ber die geÃ¤nderte ZustÃ¤ndigkeit informiert. 

Â 

Der satzungsmÃ¤Ã�ige HÃ¶chst-JAV der Beigeladenen betrug vom 01.01.2012 bis zum
31.12.2018 84.000,00 â�¬ und betrÃ¤gt ab dem 01.01.2019 90.000,00 â�¬. Der
satzungsmÃ¤Ã�ige HÃ¶chst-JAV der Beklagten betrug bis zum 31.12.2017 72.000,00 â�¬,
ab dem 01.01.2018 73.080,00 â�¬ und ab dem 01.01.2019 bis gegenwÃ¤rtig 84.000,00
â�¬.

Â 

Mit Bescheid vom 28.03.2019 gewÃ¤hrte die Beklagte dem KlÃ¤ger wegen der Folgen des
Unfalls vom 12.01.2017 eine Verletztenrente als vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung nach einer
MdE von 25 v.Â H. beginnend ab dem 09.07.2018. Bei der Berechnung der Rente setzte sie
den JAV mit dem HÃ¶chst-JAV i.Â H. von 72.000,00 â�¬ fest und passte diesen unter
Beachtung des ab dem 01.01.2018 in ihrer Satzung geregelten HÃ¶chst-JAV auf 73.080,00
â�¬ und zum 01.07.2019 auf 75.937,43 â�¬ an. 

Â 

Mit E-Mail vom 18.04.2019, deren unterschriebenen Ausdruck er unter dem 14.05.2019
Ã¼bersandte, legte der KlÃ¤ger Widerspruch gegen den Bescheid vom 28.03.2019 ein. Die
Rente sei unter BerÃ¼cksichtigung einer hÃ¶heren MdE und des in der Satzung der
Beigeladenen geregelten HÃ¶chst-JAV i.Â H. von 84.000,00 â�¬ zu berechnen, da der
Rentenbeginn vor dem Ã�berweisungstermin liege. 

Â 

In dem 2. Rentengutachten vom 24.06.2019 schÃ¤tzte Dr. Heineck im Juni 2019 unter
BerÃ¼cksichtigung eines weiteren nervenÃ¤rztlichen Gutachtens von Prof. Dr. Xâ�¦. Â vom
15.05.2019 die Gesamt-MdE auf 30 v.Â H. Mit Bescheid vom 25.07.2019 gewÃ¤hrte die
Beklagte dem KlÃ¤ger ab dem 01.07.2019 eine Rente auf unbestimmte Zeit nach einer MdE
von 30 v.Â H. i.Â H. von 1.265,62 â�¬, wobei sie unter BerÃ¼cksichtigung von
Anpassungen einen JAV von 75.937,43 â�¬ zugrunde legte.

Â 

Mit Widerspruchsbescheid vom 18.09.2019 wies die Beklagte den Widerspruch des
KlÃ¤gers zurÃ¼ck. Die MdE habe erst ab dem 01.07.2019 auf 30 v.Â H. erhÃ¶ht werden
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kÃ¶nnen, da zum Zeitpunkt der ersten Begutachtung durch Dr. Yâ�¦. Â noch eine bessere
Schulterbeweglichkeit vorgelegen habe. MaÃ�geblich sei der HÃ¶chst-JAV des zum
Zeitpunkt der endgÃ¼ltigen Leistungsfeststellung zustÃ¤ndigen
UnfallversicherungstrÃ¤gers. Dies gelte auch bei UnternehmensÃ¼berweisungen. Eine
frÃ¼here endgÃ¼ltige Leistungsfeststellung sei nicht mÃ¶glich gewesen, weil die
Stellungnahme zur Gesamt-MdE erst am 29.01.2019 vorgelegen habe. Zu diesem Zeitpunkt
sei bereits die Beklagte zustÃ¤ndig gewesen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat am 15.10.2019 zum Sozialgericht Dresden (SG) Klage erhoben und die
Auszahlung der Unfallrente nach einem hÃ¶heren JAV begehrt. Nach den Â§Â§ 81 ff.
Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII) sei nicht auf den JAV zum Zeitpunkt der
endgÃ¼ltigen Leistungsfeststellung abzustellen. Diesen kÃ¶nne die Beklagte nach Belieben
verzÃ¶gern. MaÃ�geblich sei vielmehr der Zeitpunkt des Versicherungsfalls und damit der
HÃ¶chst-JAV der Beigeladenen i.Â H. von 84.000,00 â�¬. Die Beklagte hat erwidert, dass
bei Ã�berweisungen zwar auch eine bestehende EntschÃ¤digungslast Ã¼bergehe und das
VersicherungsverhÃ¤ltnis sich nach der Rechtsposition, die der Versicherte bei der
abgebenden Berufsgenossenschaft (BG) gehabt habe, richte. Dies gelte aber nur fÃ¼r
bindend oder rechtskrÃ¤ftig festgestellte Leistungen der Ã¼berweisenden BG. Zum
Ã�berweisungszeitpunkt noch nicht verbindlich festgestellte Leistungen seien von der
Ã¼bernehmenden BG im Rahmen ihrer satzungsmÃ¤Ã�igen Bestimmungen festzustellen.

Â 

Mit Gerichtsbescheid vom 16.03.2020 hat das SG nach entsprechender AnhÃ¶rung der
Beteiligten die Klage abgewiesen. Der KlÃ¤ger habe keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung der
Verletztenrente unter Zugrundelegung eines hÃ¶heren JAV. Der Versicherte sei kraft
Gesetzes bei der BG versichert, bei der sein ihn beschÃ¤ftigendes Unternehmen Mitglied
sei. Zu dieser BG stehe der Betroffene in einem konkreten VersicherungsverhÃ¤ltnis und
unterstehe damit auch dem Satzungsrecht dieser BG. Ã�ndere sich die ZustÃ¤ndigkeit der
BG, etwa durch eine wirksame UnternehmensÃ¼berweisung, so gehe das Ã¶ffentlich-
rechtliche VersicherungsverhÃ¤ltnis auf die Ã¼bernehmende BG Ã¼ber. Dies habe zur
Folge, dass auch eine bestehende EntschÃ¤digungslast Ã¼bergehe. Dabei richteten sich
das konkrete VersicherungsverhÃ¤ltnis sowie Art und Umfang bestehender
EntschÃ¤digungsansprÃ¼che nach der Rechtsposition, die der Versicherte bei der
abgebenden BG gehabt habe. So mÃ¼sse die neue BG auch fÃ¼r etwaige ihren
Satzungsbestimmungen fremde Leistungen einstehen, sofern diese der alten BG
gegenÃ¼ber bindend oder rechtskrÃ¤ftig festgestellt worden wÃ¤ren. Gingen damit mit
einer wirksamen Ã�berweisung eines Unternehmens an eine andere BG zwar die
EntschÃ¤digungslasten in dem bis dahin verbindlich festgestellten Umfang Ã¼ber, so richte
sich das zukÃ¼nftige VersicherungsverhÃ¤ltnis jedoch nach dem Recht der
Ã¼bernehmenden BG. Dies habe wiederum zur Folge, dass zukÃ¼nftige
Rentenanpassungen (unter Wahrung des Besitzstandes) nur noch unter BerÃ¼cksichtigung
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des Satzungsrechts der neuen BG zu erfolgen hÃ¤tten (Verweis auf Bundessozialgericht ,
Urteil vom 29.11.1990 â�� 2 RU 15/90). Zum Zeitpunkt der Ã�berweisung der Beigeladenen
an die Beklagte (01.01.2019) seien weder der Unfall als Versicherungsfall noch
EntschÃ¤digungslasten verbindlich festgestellt gewesen. Festsetzungen hÃ¤tten ab diesem
Zeitpunkt daher nur noch unter BerÃ¼cksichtigung des Satzungsrechts der Beklagten, das
einen HÃ¶chst-JAV von 72.000,00 â�¬ vorsehe, erfolgen kÃ¶nnen. Vertrauensschutz
bestehe weder im Hinblick auf eine fortdauernde ZustÃ¤ndigkeit der Beigeladenen noch
darauf, dass bei zukÃ¼nftiger Festsetzung von aus dem Unfall vom 12.01.2017
resultierenden Leistungen der HÃ¶chst-JAV zugrunde zu legen sei, welchen die Satzung der
abgebenden BG vorsehe (Verweis auf BSG, a.Â a.Â O.). Die Beklagte mÃ¼sse sich nicht
zurechnen lassen, dass die Beigeladene nicht schon vor der Ã�berweisung Ã¼ber den
Rentenanspruch des KlÃ¤gers entschieden habe, wobei dahinstehen kÃ¶nne, ob eine
solche Entscheidung bereits mÃ¶glich gewesen wÃ¤re. Insoweit hÃ¤tte der KlÃ¤ger
allenfalls UntÃ¤tigkeitsklage erheben kÃ¶nnen.

Â 

Der KlÃ¤ger hat gegen den ihm am 18.03.2020 zugestellten Gerichtsbescheid am
16.04.2020 Berufung eingelegt. Welcher HÃ¶chst-JAV nach Satzung welcher
Berufsgenossenschaft der Berechnung zugrunde zu legen sei, mÃ¼sse sich nach festen
Kriterien richten. Danach sei das Satzungsrecht des zum Unfallzeitpunkt, alternativ zum
Beginn der Leistung, zustÃ¤ndigen UnfallversicherungstrÃ¤gers anzuwenden. Zu den hier
maÃ�geblichen Zeitpunkten 12.01.2017 und 09.07.2018 sei aber die Beigeladene
zustÃ¤ndiger UnfallversicherungstrÃ¤ger gewesen. Soweit ein Verfahren beim bisherigen
UnfallversicherungstrÃ¤ger zum Zeitpunkt der Ã�berweisung noch nicht abgeschlossen sei,
mÃ¼sse dieser es im Hinblick auf Leistungen mit Beginn wÃ¤hrend seiner ZustÃ¤ndigkeit
zu Ende bringen. Das anzuwendende Satzungsrecht und der sich daraus ergebende
(HÃ¶chst)-JAV kÃ¶nne weder vom Zufall der Dauer eines Feststellungsverfahrens noch vom
Zufall des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Entscheidung abhÃ¤ngig gemacht werden.

Â 

Der KlÃ¤ger beantragt, 

Â 

die Beklagte unter Aufhebung des Gerichtsbescheids des Sozialgerichts Dresden vom
16.03.2020 und in AbÃ¤nderung der Bescheide vom 28.03.2019 und 25.07.2019 jeweils in
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.09.2019 sowie der in Form von
Rentenanpassungsmitteilungen ergangenen Bescheide Ã¼ber die Rentenanpas-sungen
zum 01.07.2020, 01.07.2021 und 01.07.2022 zu verurteilen, ihm ab 09.07.2018 eine
hÃ¶here Verletztenrente unter Zugrundelegung eines Jahresarbeits-verdienstes in HÃ¶he
von 84.000,00 â�¬ und ab 01.01.2019 unter Zugrundelegung eines
Jahresarbeitsverdienstes in HÃ¶he von 90.000,00 â�¬ mit den gesetzliche
vorgeschriebenen Anpassungen zu gewÃ¤hren. 
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Â 

Die Beklagte beantragt, 

Â 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie hÃ¤lt die erstinstanzliche Entscheidung fÃ¼r zutreffend. Der KlÃ¤ger habe zum
Zeitpunkt der Ã�berweisung noch keine Rechte erworben gehabt, auf die er sich berufen
kÃ¶nne. Nach der Rechtsprechung des BSG fÃ¼hre nur eine verbindliche Feststellung vor
der Ã�berweisung zu Rechten, auf die sich Versicherte auch gegenÃ¼ber der
Ã¼bernehmenden BG berufen kÃ¶nnten. 

Â 

Die Rente des KlÃ¤gers ist zum 01.07.2020 unter Zugrundelegung eines auf 79.126,80 â�¬
angepassten JAV auf 1.318,78 â�¬, zum 01.07.2021 unter Zugrundelegung eines auf
angepassten JAV i. H. von 79.696,51 â�¬ auf 1.328,28 â�¬ und zum 01.07.2022 unter
Zugrundelegung eines JAV i.Â H von 84.000,00 â�¬ auf 1.400,00 â�¬ erhÃ¶ht worden. Die
RentenerhÃ¶hungen sind dem KlÃ¤ger jeweils durch Anpassungsmitteilungen des
Postrentendienstes mitgeteilt worden. 

Â 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und StreitverhÃ¤ltnisses wird auf den Inhalt der
Verwaltungsakte der Beklagten und der Gerichtsakten beider Instanzen verwiesen. Die
vorgenannten Akten haben vorgelegen und waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen
Verhandlung.

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Â 

Die form- und fristgerecht eingelegte Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144,
151 Sozialgerichtsgesetz ) und auch Ã¼berwiegend begrÃ¼ndet. Der Gerichtsbescheid des
SG vom 16.03.2020 war aufzuheben und die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides
vom 28.03.2019 und des Bescheides vom 25.07.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18.09.2019 und unter AbÃ¤nderung der
Rentenanpassungsmitteilungen zum 01.07.2020 und 01.07.2021 zu verurteilen, dem
KlÃ¤ger ab 09.07.2018 eine hÃ¶here Verletztenrente unter Zugrundelegung eines JAV i.Â H.
von 84.000,00 â�¬ zu gewÃ¤hren. Im Ã�brigen war die Berufung zurÃ¼ckzuweisen und die
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Klage abzuweisen. 

Â 

I.

Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist â�� neben der erstinstanzlichen
EntscheidungÂ â�� zunÃ¤chst der Bescheid der Beklagten vom 28.03.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18.09.2019, mit dem die Beklagte dem KlÃ¤ger ab dem
09.07.2018 als vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung eine Verletztenrente nach einer MdE von 25
v.Â H. unter Zugrundlegung eines JAV i.Â H. von 72.000,00 â�¬ gewÃ¤hrt hat.
StreitgegenstÃ¤ndlich ist weiter der Bescheid vom 25.07.2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18.09.2019, mit dem die Beklagte dem KlÃ¤ger ab dem
01.07.2019 anstelle der Rente als vorlÃ¤ufige EntschÃ¤digung eine Rente auf unbestimmte
Zeit nach einer MdE von 30 v.Â H. gezahlt hat. Dieser Bescheid hat den mit Widerspruch
angefochtenen Bescheid vom 28.03.2019 fÃ¼r den Zeitraum ab dem 01.07.2019
abgeÃ¤ndert und ist deswegen gemÃ¤Ã� Â§Â 86 SGG Gegenstand des
Widerspruchsverfahrens und damit auch zulÃ¤ssiger Gegenstand des Klage- und
Berufungsverfahrens geworden. 

Â 

Gegenstand des Berufungsverfahrens sind gemÃ¤Ã� Â§ 96 Abs. 1 i.Â V. mit Â§ 153 Abs. 1
SGG auch die Rentenanpassungsmitteilungen zum 01.07.2020, 01.07.2021 und
01.07.2022. Bei den Rentenanpassungsmitteilungen handelt es sich um Verwaltungsakte
(BSG, Urteil vom 31.07.2002 â�� B 4 RA 120/00 R, RdNr. 13, juris; KÃ¶hler in: Hauck/Noftz
SGB VII, Â§â��95, RdNr.Â 9b, m.Â w.Â N.), die der Postrentendienst gemÃ¤Ã� Â§ 99 Abs. 2
Satz 2 SGB VII im Namen der BG erlÃ¤sst und deren Regelungsgegenstand sich auf die
Ã�nderung des zuvor festgestellten Geldwertes des Stammrechts beschrÃ¤nkt (BSG,
a.Â a.Â O., RdNr. 12). Da die Bescheide erst im Berufungsverfahren ergangen sind,
entscheidet der Senat Ã¼ber diese Bescheide auf Klage (BSG, Urteil vom 25.02.2010 â�� B
13 R 61/09 R, RdNr. 15, juris). 

Â 

Der KlÃ¤ger verfolgt sein Begehren auf GewÃ¤hrung einer Rente unter BerÃ¼cksichtigung
eines hÃ¶heren JAV zulÃ¤ssigerweise mit der kombinierten Anfechtungs- und
Leistungsklage (Â§ 54 Abs. 1 Satz 1 SGG, Â§ 54 Abs. 4 SGG). Bei der Festsetzung des JAV
handelt es sich nicht um einen abtrennbaren Streitgegenstand. Vielmehr ist im Streit ein
einheitlicher Anspruch (auf Rente), dessen HÃ¶he sich durch die Faktoren MdE und JAV
bestimmt. Eine Festsetzung des JAV ist mangels AuÃ�enwirkung kein Verwaltungsakt nach
Â§ 31 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch, sondern lediglich eine verwaltungsinterne KlÃ¤rung
eines Wertfaktors im Rahmen der Vorbereitung der Feststellung des Werts des Rechts auf
Verletztenrente (BSG, Urteil vom 23.07.2015 â�� B 2 U 9/14 R, RdNr.Â 11; Urteil vom
18.09.2012 â�� B 2 U 14/11 R, RdNr 18; beide juris). 
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Â 

II.

Der Bescheid vom 28.03.2019 und der Bescheid vom 25.07.2019 jeweils in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 18.09.2019 sowie die Rentenanpassungsmitteilungen zum
01.07.2020 und 01.07.2021 sind rechtswidrig, soweit die Beklagte in ihnen die HÃ¶he der
Rente unter Zugrundelegung eines den Betrag von 84.000,00 unterschreitenden JAV
festgesetzt hat. Die Beklagte war zwar fÃ¼r die Erteilung der Bescheide Ã¼ber die
Ankerkennung des Ereignisses vom 12.01.2017 als Arbeitsunfall und die GewÃ¤hrung der
Verletztenrente zustÃ¤ndig (dazu unter 1.). Die HÃ¶he der Rente hat sie aber unter
Zugrundelegung eines unzutreffenden JAV berechnet (dazu unter 2.). Die Rente ist nicht
aufgrund der ErhÃ¶hung des JAV der Beigeladenen zum 01.01.2019 anzupassen (dazu
unterÂ 3.).

Â 

1. 

Die Beklagte war gemÃ¤Ã� Â§ 121 SGB VII materiell zustÃ¤ndiger
UnfallversicherungstrÃ¤ger und auch aufgrund der erfolgten Ã�berweisung fÃ¼r den
Abschluss des Feststellungsverfahrens einschlieÃ�lich der Berechnung und GewÃ¤hrung
der Verletztenrente ab dem 01.01.2019 und damit zum Zeitpunkt der Erteilung des
Bescheides auch formell zustÃ¤ndig. 

Â 

Aus den Regelungen des Â§ 137 SGB VII ergibt sich, dass die Beigeladene bis zum
13.12.2018 und die Beklagte ab dem 01.01.2019 fÃ¼r das Unternehmen der Arbeitgeberin
formell zustÃ¤ndig waren. Geht die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r Unternehmen nach Â§ 136 Abs. 1
SatzÂ 4 SGB VII von einem UnfallversicherungstrÃ¤ger auf einen anderen Ã¼ber, bleibt bis
zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Entscheidung Ã¼ber das Ende der
ZustÃ¤ndigkeit des bisherigen UnfallversicherungstrÃ¤gers gegenÃ¼ber dem Unternehmen
bindend wird, dieser UnfallversicherungstrÃ¤ger fÃ¼r das Unternehmen zustÃ¤ndig (Â§ 137
Abs. 1 Satz 1 SGB VII). Geht die ZustÃ¤ndigkeit fÃ¼r ein Unternehmen oder einen
Unternehmensbestandteil von einem UnfallversicherungstrÃ¤ger auf einen anderen Ã¼ber,
ist dieser auch hinsichtlich der VersicherungsfÃ¤lle zustÃ¤ndig, die vor dem
ZustÃ¤ndigkeitswechsel eingetreten sind; die UnfallversicherungstrÃ¤ger kÃ¶nnen
Abweichendes vereinbaren (Â§ 137 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). 

Â 

Die Arbeitgeberin hat den mit einer ordnungsgemÃ¤Ã�en Rechtsbehelfsbelehrung
versehenen Ã�berweisungsbescheid vom 10.09.2018 der Beigeladenen nicht mit
Widerspruch angefochten, so dass deren formelle ZustÃ¤ndigkeit gemÃ¤Ã� Â§ 137 Abs. 1
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Satz 1 SGB VII zum 31.12.2018 endete und die Beklagte zum 01.01.2019 auch formell fÃ¼r
VersicherungsfÃ¤lle in dem Betrieb der Arbeitgeberin zustÃ¤ndig geworden ist. Dies gilt
gemÃ¤Ã� Â§ 137 Abs. 2 Satz 1 1. Halbsatz SGB VII ausdrÃ¼cklich auch fÃ¼r
VersicherungsfÃ¤lle, die vor dem ZustÃ¤ndigkeitswechsel eingetreten sind, also auch fÃ¼r
den Versicherungsfall des KlÃ¤gers vom 12.01.2017. Abweichende Vereinbarungen i.S. von
Â§ 137 Abs. 1 Satz 2 SGB VII und Â§ 137 Abs. 2 Satz 1 2.Â Halbsatz SGB VII haben die hier
beteiligten BGen nicht getroffen. Der Wechsel der ZustÃ¤ndigkeit betrifft auch zum
Zeitpunkt des ZustÃ¤ndigkeitswechsels noch nicht abgeschlossene Feststellungsverfahren.
Der Wortlaut des Â§ 137 Abs. 2 Satz 1 1.Â Halbsatz SGBÂ VII regelt einen
ZustÃ¤ndigkeitswechsel auch â��fÃ¼r VersicherungsfÃ¤lle, die vor dem
ZustÃ¤ndigkeitswechsel eingetretenâ�� sind. Diese Formulierung enthÃ¤lt keine
EinschrÃ¤nkung auf bereits mit bindenden Bescheid abgeschlossene Verfahren. Der nach
Â§Â 137 Abs. 2 Satz 1Â 1. Halbsatz SGBÂ VII zustÃ¤ndige VersicherungstrÃ¤ger hat daher
auch die zum Zeitpunkt des ZustÃ¤ndigkeitswechsels noch nicht abgeschlossenen
Verfahren zu Ende zu fÃ¼hren und die sich hieraus ergebenden Leistungen fÃ¼r
ZeitrÃ¤ume vor dem formalen ZustÃ¤ndigkeitswechsel zu erbringen (wie hier: Diel in
Hauck/Noftz SGB VII, Â§ 137, RdNr.Â 13; Woltjen in: juris-PK-SGBÂ VII, Â§Â 137 , RdNr. 35;
Diel in: Hauck/Noftz SGB VII, Â§â��137, RdNr. 11; Dahm in: Lauterbach, Unfallversicherung
SGB VII, Stand 09/2022, Â§Â 137 RdNr. 10; a.Â A.: Feddern in: Kasseler Kommentar, SGB
VII, Â§Â 137 RdNr.Â 8; zur Rechtslage nach RVO: BSG, Urteil vom 26.04.1962 â��
2Â RUÂ 183/58 RdNrn. 17 und 19, juris). Die Auffassung, der abgebende
UnfallversicherungstrÃ¤ger habe das Feststellungsverfahren noch abzuschlieÃ�en
(Feddern, a.Â a.Â O.) ist von der Regelung nicht gedeckt.

Â 

2.

Der Rentenberechnung des KlÃ¤gers ist ein JAV i.Â H. von 84.000,00 â�¬ zugrunde zu
legen. Die Festsetzung des JAV richtet sich nach Â§Â§ 82 ff. SGB VII. Nach Â§ 82 SGB VII ist
der JAV der Gesamtbetrag der Arbeitsentgelte (Â§ 14 Sozialgesetzbuch Viertes Buch ) und
Arbeitseinkommen (Â§ 15 SGB IV) des Versicherten in den zwÃ¶lf Kalendermonaten vor
dem Monat, in dem der Versicherungsfall eingetreten ist. GemÃ¤Ã� Â§ 14 Abs. 1 Satz 1 SGB
IV unterfallen dem Arbeitsentgelt alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer
BeschÃ¤ftigung. Dabei ist im Rahmen der Ermittlung des JAV ohne Bedeutung, ob auf die
Einnahmen ein Rechtsanspruch besteht oder diese â�� wie etwa freiwillig gezahltes
Urlaubsgeld oder Weihnachtsgeld â�� freiwillig vom Arbeitgeber gezahlt werden (BSG,
Urteil vom 03.12.2002 â�� B 2 U 23/02 R, RdNr. 20, juris). GemÃ¤Ã� Â§ 85 Abs. 2 Satz 1
SGB VII betrÃ¤gt der JAV hÃ¶chstens das Zweifache der im Zeitpunkt des Versicherungsfalls
maÃ�gebenden BezugsgrÃ¶Ã�e. Die Satzung kann eine hÃ¶here Obergrenze bestimmen
(Â§ 85 Abs. 2 Satz 1 SGBÂ VII). 

Â 
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Das vom KlÃ¤ger in dem ZwÃ¶lfmonatszeitraum nach Â§ 82 Abs. 1 Satz 1 SGB VII
(01.01.2016 bis 31.12.2016) erzielte Arbeitsentgelt i.S. von Â§ 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV
betrÃ¤gt 96.063,81Â â�¬. Es setzt sich zusammen aus den Monatsentgelten i.Â H. von
insgesamt 76,391,36 â�¬ und Einmalzahlungen i.Â H. von einem Betrag i.Â H. von 3.298,35
â�¬ als Weihnachtszuwendung, einem Betrag i.Â H. von 4.374,10 â�¬ als Urlaubsgeld und
einem Betrag i.Â H. von 12.000,00 â�¬ als Erfolgsbeteiligung. Dieser dem Grunde nach
berÃ¼cksichtigungsfÃ¤hige Betrag ist nach Â§ 85 Abs. 2 Satz 2 SGB VII zu begrenzen auf
den zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls geltenden in der Satzung der Beigeladenen
bestimmten HÃ¶chst-JAV i.Â H. von 84.000,00 â�¬. 

Â 

Entgegen der Ansicht der Beklagten und des SG sind fÃ¼r die erstmalige Festsetzung des
JAV die satzungsrechtlichen Vorschriften zum HÃ¶chst-JAV der Beigeladenen anzuwenden
und nicht die der Beklagten. 

Â 

FÃ¼r die hier zu beurteilende Problematik, welches Satzungsrecht anzuwenden ist, ist nach
Ansicht des Senats auf das zum Zeitpunkt des Leistungsfalls geltende Recht abzustellen.
Dies entspricht den GrundsÃ¤tzen zu der Frage des Bestandes der â��wohlerworbenen
Rechteâ�� des Verletzten, welche vom Reichsversicherungsamt (RVA) entwickelt, vom BSG
Ã¼bernommen worden und in der Literatur allgemein anerkannt sind (BSG, Urteil vom
28.03.1985 â�� 2 RU 27/84, RdNr. 14 m.Â w.Â N., juris). Danach entfÃ¤llt die
EntschÃ¤digungspflicht der neu zustÃ¤ndigen BG grundsÃ¤tzlich selbst dann nicht, wenn
sie bei anfÃ¤nglicher ZustÃ¤ndigkeit dieses VersicherungstrÃ¤gers entweder kraft Gesetzes
oder kraft Satzung gar nicht entstanden wÃ¤re und auch dann nicht, wenn â��der Anspruch
aus sonstigen GrÃ¼nden zu Unrecht anerkannt wordenâ�� ist (BSG, a.Â a.Â O.,
m.Â w.Â N.). DarÃ¼ber hinaus verbleibt der Anspruch dem Verletzten in der dem
Berechtigten gegenÃ¼ber rechtskrÃ¤ftig festgestellten HÃ¶he. Ein Eingriff in die Rechte
des Verletzten anlÃ¤sslich der Ã�bernahme der Unfalllast ist nach dieser Rechtsprechung
Ã¼berhaupt nur erlaubt, â��wenn das Gesetz ihn ausdrÃ¼cklichâ�� zulÃ¤sst (BSG,
a.Â a.Â O., m.Â w.Â N.). 

Â 

Nach Ansicht des Senats gilt dies auch dann wenn â�� wie hier â�� der Anspruch materiell-
rechtlich vor dem ZustÃ¤ndigkeitswechsel entstanden, das Verwaltungsverfahren zu
diesem Zeitpunkt aber noch nicht abgeschlossen ist. Etwas anderes folgt nicht aus der
Entscheidung des BSG vom 29.11.1990, wonach â��die neue BG auch fÃ¼r etwaige ihren
Satzungsbestimmungen fremde Leistungen einstehen muss, sofern diese der alten BG
gegenÃ¼ber bindend oder rechtskrÃ¤ftig festgestellt worden warenâ�� (BSG, Urteil vom
29.11.1990 â�� 2 RU 15/90, RdNr. 20, juris). Dem Urteil des BSG lag nÃ¤mlich ein
Sachverhalt zugrunde, in dem der hÃ¶here Anspruch tatsÃ¤chlich materiellrechtlich nicht
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bestand, aber verbindlich festgestellt worden war. FÃ¼r diesen Fall hat das BSG
entschieden, dass auch die neue BG fÃ¼r die Leistung einstehen muss, â��sofernâ�� die
Leistung zuvor verbindlich festgestellt worden ist. Ã�ber die Frage, was gilt, wenn das
Verwaltungsverfahren zum Zeitpunkt des ZustÃ¤ndigkeitswechsels noch nicht
abgeschlossen ist, hat das BSG noch nicht entschieden. Allerdings hat das BSG
ausgefÃ¼hrt, dass sich das konkrete VersicherungsverhÃ¤ltnis sowie Art und Umfang
bestehender EntschÃ¤digungsansprÃ¼che nach der Rechtsposition, die der Versicherte bei
der abgebenden BG hatte, richtet (BSG, a.Â a.Â O., m.Â w.Â N.). Eine Rechtsposition kann
sich zum einen aus einer verbindlichen Feststellung der genannten AnsprÃ¼che ergeben,
selbst wenn diese zu Unrecht erfolgte. Zum anderen kann sich die Rechtsposition aber auch
aus dem Bestehen eines Anspruchs nach materiellem Recht ergeben. Letzteres ist
vorliegend der Fall. Denn der KlÃ¤ger hatte am 09.07.2018 und damit vor dem
ZustÃ¤ndigkeitswechsel die Leistungsvoraussetzungen gemÃ¤Ã� Â§Â§ 56, 72 VII fÃ¼r die
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente erfÃ¼llt. Seine ErwerbsfÃ¤higkeit war Ã¼ber die 26.
Woche nach dem Versicherungsfall (12.01.2017) um wenigstens 20 v.Â H. gemindert (Â§ 56
Abs. 1 Satz 1 SGB VII) und die Rente war aufgrund des Ende des Verletztengeldanspruchs
am 08.07.2018 gemÃ¤Ã� Â§Â 72 Abs. 1 Nr. 1 SGB VII ab dem Folgetag zu zahlen. Ein
Antrag ist nicht erforderlich. Der Anspruch auf Verletztenrente einschlieÃ�lich ihres
Umfangs entsteht kraft Gesetzes unabhÃ¤ngig von dessen Anerkennung durch Bescheid.
Dies ergibt sich aus Â§ 40 Abs. 1 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I). Danach entstehen
AnsprÃ¼che auf Sozialleistungen, sobald ihre im Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes
bestimmten Voraussetzungen vorliegen. Auch in diesem Fall hat der Versicherte Rechte
â��wohlerworbenâ��. Die gegenteilige Auffassung der Beklagten und des SG hÃ¤tte zur
Folge, dass die aus einem Leistungsfall resultierenden AnsprÃ¼che und ihr Umfang von der
Bearbeitungsdauer des Feststellungsverfahrens und damit von ZufÃ¤lligkeiten abhÃ¤ngen
wÃ¼rden. DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rde sich nach dieser Auffassung ein gesetzlich erworbener
Anspruch durch den ZustÃ¤ndigkeitswechsel noch verÃ¤ndern oder ggf. sogar entfallen. Ein
Eingriff in eine bereits erworbene Rechtsposition bedarf aber einer ausdrÃ¼cklichen
gesetzlichen Regelung (vgl. BSG, Urteil vom 28.03.1985 â�� 2 RU 27/84, RdNr. 14 m. w. N.,
juris), die Â§ 137 SGB VII nicht zu entnehmen ist. 

Â 

Die gefundene LÃ¶sung entspricht auch dem in der Sozialversicherung geltenden
Versicherungs- und Leistungsfallprinzip. Danach beurteilen sich Entstehung und
Fortbestand sozialrechtlicher AnsprÃ¼che nach dem Recht, das zur Zeit der
anspruchsbegrÃ¼ndenden Ereignisse oder UmstÃ¤nde gegolten hat, soweit nicht spÃ¤ter
in Kraft gesetztes Recht ausdrÃ¼cklich oder sinngemÃ¤Ã� etwas anderes bestimmt (BSG,
Urteil vom 26.11.1991 â�� 1/3 RK 25/90, RdNr. 14 m.Â w.Â N.; Urteil vom 30.09.1999 â�� B
8 KN 5/98Â UÂ R, RdNr. 18; Urteil vom 05.03.2014 â�� B 12 R 1/12 R, RdNr. 21; alle juris).
GrundsÃ¤tzlich ist ein Rechtssatz nur auf solche Sachverhalte anwendbar, die nach seinem
Inkrafttreten verwirklicht werden. SpÃ¤tere Ã�nderungen eines Rechtssatzes sind daher
fÃ¼r die Beurteilung von vor seinem Inkrafttreten entstandenen LebensverhÃ¤ltnissen
unerheblich, es sei denn, dass das Gesetz seine zeitliche Geltung auf solche VerhÃ¤ltnisse
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erstreckt (BSG, Urteil vom 26.11.1991 â�� 1/3 RK 25/90, m.Â w.Â N., juris). Diese
GrundsÃ¤tze gelten auch im Hinblick auf untergesetzliches Recht und damit auch auf
Satzungsrecht (Bayerisches Landessozialgericht, Urteil vom 28.02.2018 â�� L 2 U 200/15,
RdNr. 18, juris). Sie mÃ¼ssen nach Ansicht des Senats auch auf den Fall des Wechsels der
ZustÃ¤ndigkeit der BG mit unterschiedlichem Satzungsrecht Ã¼bertragen werden mit der
Folge, dass die Regelungen der Satzung der BG anzuwenden sind, die zum Zeitpunkt des
Leistungsfalls der zustÃ¤ndige UnfallversicherungstrÃ¤ger war. 

Â 

Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Regelungen in Â§ 137 SGB VII, wonach der
bisherige UnfallversicherungstrÃ¤ger bis zum Ablauf des Kalenderjahres, in dem der
Ã�berweisungsbescheid an das Unternehmen bindend wird, zustÃ¤ndig bleibt (Â§ 137 Abs.
1 SatzÂ 1 SGB VII) und die EntschÃ¤digungslast auch hinsichtlich der VersicherungsfÃ¤lle
Ã¼bergeht, die vor dem ZustÃ¤ndigkeitswechsel eingetreten sind (Â§ 137 Abs.Â 2 Satz 1
SGB VII). Denn schon nach ihrer Stellung im Gesetz betreffen diese Vorschriften gerade
nicht das VerhÃ¤ltnis des Versicherten zu dem zustÃ¤ndigen VersicherungstrÃ¤ger,
sondern beinhalten Regelungen, welche unmittelbar nur unter den beteiligten
VersicherungstrÃ¤gern gelten (BSG, Urteil vom 28.03.1985 â�� 2 RU 27/84, RdNr. 14, juris).
Sie kÃ¶nnen daher nicht in einen bereits zum Zeitpunkt des Ã�bergangs entstandenen
Anspruch des Versicherten eingreifen. 

Â 

Die Beklagte kann auch nicht einwenden, dass der Leistung kein BeitragsÃ¤quivalent
gegenÃ¼bersteht. Denn es entspricht den GrundsÃ¤tzen der wohlerworbenen Rechte, dass
die aufnehmende BG auch fÃ¼r Leistungen einzustehen hat, die ihre Satzung entweder
nicht oder nicht in gleichem Umfange vorsieht (BSG, Urteil vom 26.04.1962 â�� 2 RU
183/58, RdNr.Â 19; Urteil vom 29.11.1990, 2 RU 15/90, RdNr. 20, juris). Dabei kann es nicht
darauf ankommen, ob die Rechte durch Bescheid oder â�� wie hier â�� kraft Gesetzes
erworben worden sind. 

Â 

3. 

Der JAV i.Â H. von 84.000,00 â�¬ war auf der Grundlage der Vorschrift des Â§ 95 Abs. 1
Satz 1 SGB VII zum 01.07.2017 und 01.07.2018 anzupassen, nicht aber zum 01.07.2019,
01.07.2020, 01.07.2021 und 01.07.2022 zu erhÃ¶hen, da zum Zeitpunkt der jeweiligen
Anpassungen der geltende HÃ¶chst-JAV bereits erreicht war. 

Â 

GemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs. 1 Satz 1 SGB VII werden die vom JAV abhÃ¤ngigen Geldleistungen,
mit Ausnahme des Verletzten- und Ã�bergangsgeldes, fÃ¼r VersicherungsfÃ¤lle, die im
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vergangenen Kalenderjahr oder frÃ¼her eingetreten sind, entsprechend dem
Vomhundertsatz jeweils zum gleichen Zeitpunkt, zu dem die Renten der gesetzlichen
Rentenversicherung angepasst werden, angepasst, um den sich die Renten aus der
gesetzlichen Rentenversicherung verÃ¤ndern. Dies geschieht gemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs. 2 Satz 1
SGB VII in der Weise, dass die Geldleistungen nach einem mit dem Anpassungsfaktor
vervielfÃ¤ltigten JAV berechnet werden. Dabei gilt gemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs. 2 Satz 2 SGB VII die
Vorschrift Ã¼ber den HÃ¶chst-JAV mit der MaÃ�gabe, dass an die Stelle des Zeitpunkts des
Versicherungsfalls der Zeitpunkt der Anpassung tritt. Â§ 95 Abs. 2 Satz 2 SGB VII stellt
einerseits sicher, dass die anzupassenden Leistungen nicht durch den (niedrigeren)
HÃ¶chst-JAV zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles, sondern durch den HÃ¶chst-JAV im
Jahr der Anpassung begrenzt werden, bestimmt andererseits aber auch, dass der jeweils
zum Zeitpunkt der Anpassung geltende gesetzliche oder satzungsmÃ¤Ã�ige HÃ¶chst-JAV
nicht Ã¼berschritten werden darf. Demnach entfÃ¤llt eine Leistungsanpassung, wenn der
der Leistung zugrundeliegende JAV den maÃ�geblichen HÃ¶chst-JAV bereits erreicht oder
Ã¼berschritten hat (KÃ¶hler in: Hauck/Noftz SGB VII, Â§â��95, RdNr. 55; BSG, Urteil vom
27.11.1985 â�� 2 RU 23/85, RdNr.Â 10, juris). Demzufolge waren zum 01.07.2019,
01.07.2020, 01.07.2021 und 01.07.2022 gemÃ¤Ã� Â§ 95 Abs. 2 SatzÂ 2 SGB VII keine
Anpassungen vorzunehmen, da zum Zeitpunkt dieser Anpassungen jeweils weiter der
HÃ¶chst-JAV der Beigeladenen i.Â H. von 84.000,00 â�¬ galt. Die ErhÃ¶hung des HÃ¶chst-
JAV auf 90.000,00 durch die Beigeladene ab dem 01.01.2019 wirkt sich auf die
Rentenberechnung des KlÃ¤gers nicht mehr aus. Zwar entfaltet der in Â§Â 137 SGB VII
geregelte Ã�bergang der EntschÃ¤digungslast fÃ¼r einzelne UnfÃ¤lle Reflexwirkungen
insofern, als dadurch Berechtigungen auf Seiten des Verletzten Ã¼bergehen, welche von
der bisher zustÃ¤ndigen BG zu beachten waren (BSG, Urteil vom 29.11.1990 â�� 2 RU
15/90, RdNr. 20, juris). Es entspricht jedoch dem Sinn und Zweck der Vorschrift, dass der
Versicherte vom Zeitpunkt der wirksamen Ã�berweisung des Unternehmens an in die
Haftungs- und Gefahrengemeinschaft des Ã¼bernehmenden UnfallversicherungstrÃ¤gers
eintritt (BSG, a.Â a.Â O.). Der Versicherte ist kraft Gesetzes bei der BG unfallversichert, bei
der sein ihn beschÃ¤ftigendes Unternehmen Mitglied ist. Zu dieser BG steht der Betroffene
in einem konkreten VersicherungsverhÃ¤ltnis; er untersteht auch insbesondere dem
Satzungsrecht dieser BG. Ein Recht, die fÃ¼r ihn zustÃ¤ndige BG zu wÃ¤hlen, steht ihm
nicht zu (BSG, a.Â a.Â O.). Mit der wirksamen UnternehmensÃ¼berweisung geht das
Ã¶ffentlich-rechtliche VersicherungsverhÃ¤ltnis auf die Ã¼bernehmende BG mit der
bestehenden EntschÃ¤digungslast Ã¼ber. Das zukÃ¼nftige VersicherungsverhÃ¤ltnis
richtet sich jedoch nach dem Recht der Ã¼bernehmenden BG (BSG, a.Â a.Â O.). Dies hat
wiederum zur Folge, dass zukÃ¼nftige Rentenanpassungen (unter Wahrung des
Besitzstandes) nur noch unter BerÃ¼cksichtigung des Satzungsrechts der neuen BG zu
erfolgen haben (BSG, a.Â a.Â O.). Diesem Ergebnis widerspricht auch nicht der Grundsatz
der Wahrung des Bestandes â��wohlerworbener Rechteâ��, da diese bei dem KlÃ¤ger
hinsichtlich des HÃ¶chst-JAV nur den bis zum Zeitpunkt der ZustÃ¤ndigkeitsÃ¤nderung bis
zum 31.12.2018 bei der Beigeladenen maÃ�gebenden Betrag erfassen. Ein
Vertrauensschutz an der einmal begrÃ¼ndeten ZustÃ¤ndigkeit einer BG besteht fÃ¼r die
Versicherten nicht (BSG, a.a.O, RdNr. 21). Da die Beklagte bis zum heutigen Tage keinen
den Betrag von 84.000,00 â�¬ Ã¼bersteigenden HÃ¶chst-JAV bestimmt hat â�� seit
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01.01.2019 betrÃ¤gt der HÃ¶chst-JAV der Beklagten 84.00,00Â â�¬ â��, war die Rente des
KlÃ¤gers unter Beachtung der Vorschrift des Â§ 95 Abs. 2 Satz 2 SGB VII ab dem
01.01.2019 nicht weiter anzupassen. 

Â 

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt, dass der KlÃ¤ger mit
seinem Begehr, den HÃ¶chst-JAV auch ab dem 01.01.2019 weiter anzupassen, unterlegen
ist. 

Â 

IV.

Die Revision war gemÃ¤Ã� Â§ 160 Abs. 2. Nr. 1 SGG wegen grundsÃ¤tzlicher Bedeutung.
zuzulassen. 

Erstellt am: 17.04.2023

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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